
 

Angleitner, EDV-Dienstleistungen 
4910 Tumeltsham, Eschlried 5 

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Seite 1

 
 

 

§ 1  Vertragsumfang und Gültigkeit 
Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle 
Dienstleistungen und Lieferungen, die der Auftragnehmer im 
Rahmen dieses Vertrages für die installierten Computersysteme 
durchführt. Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden für 
das gegenständliche Rechtsgeschäft und die gesamte 
Geschäftsbeziehung hiermit ausgeschlossen.  
Diese Bedingungen gelten auch für Folgegeschäfte und für 
etwaige Reparaturen der Lieferungen, auch wenn nicht 
nochmals darauf hingewiesen wird. 
Angebote sind grundsätzlich freibleibend u. vertraulich. 

§ 2 Lieferfrist 
Bei Angabe von Liefer- od. Leistungsterminen handelt es sich 
um Circa-Angaben, wobei eine Überschreitung dieser Angaben 
um 10 Tage unschädlich ist. Nach Ablauf dieser Frist ist der 
Auftraggeber berechtigt, eine angemessene Nachfrist zu 
setzen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist ist der 
Auftraggeber berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

§ 3 Leistungsumfang 
Die Durchführung der vertragsgegenständlichen Leistungen 
durch den Auftragnehmer erfolgt, soweit nichts anderes 
vereinbart wurde, nach seiner Wahl am Standort des Computer-
systems oder in den Geschäftsräumen des Auftragnehmers 
innerhalb der normalen Arbeitszeit des Auftragnehmers. Die 
Auswahl des die vertragsgegenständlichen Leistungen 
erbringenden Mitarbeiters obliegt dem Auftragnehmer, der 
berechtigt ist, hiefür auch Dritte heranzuziehen. 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die ver-
tragsgegenständlichen Softwareprogramme entsprechend dem 
Leistungsumfang der jeweils nachstehenden vertraglich 
vereinbarten Supportklasse zu erfüllen: 
 
Supportklasse A (Support-Grundpaket): 
* Email-Support: Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber 
bei fallweise auftretenden Problemen für Beratungen im 
Zusammenhang mit dem Einsatz der vertragsgegenständlichen 
Softwareprogramme zur Verfügung stehen. Der Auftragnehmer 
ist berechtigt, bei wiederholter Inanspruchnahme dieser 
Beratung für gleichartige Probleme eine weitere 
vertragsgegenständliche Beratung von zusätzlichen, außerhalb 
dieses Vertrages liegenden, kostenpflichtigen Schulungsmaß-
nahmen abhängig zu machen.  
* Informationsservice: Der Auftraggeber wird über neue 
Programmstände, verfügbare Updates, Programmentwick-
lungen etc. informiert. 
* Archivierung und Bereitstellung der vertragsgegen-
ständlichen Softwareprogramme: Der Auftragnehmer 
verpflichtet sich zur Archivierung der von ihm entwickelten und 
vertragsgegenständlichen Softwareprogramme in vom 
Computer lesbarer Form und stellt diese falls notwendig, 
entsprechend den Bestimmungen des dem Erwerb 
zugrundeliegenden Vertrages, dem Auftraggeber zur 
Verfügung. 
 
Supportklasse B (Update-Vereinbarung): 
Voraussetzung: Supportklasse A 
* Update Service: Der Auftragnehmer stellt zum von ihm 
festgelegten Termin dem Auftraggeber die bereitgestellten 
Programm-Updates zur Verfügung. In diesen sind Korrekturen 
von Fehlern, Behebung eventueller Programmprobleme, die 
weder beim Probelauf noch beim Praxiseinsatz innerhalb der 
Gewährleistung auftreten. Gesetzliche Änderungen, die zu 
einer neuen Programmlogik führen, d.h. Änderungen bereits 
vorhandener Funktionen, die zu neuen Programmen und 
Programmodulen führen, sowie eventuell notwendige 
Erweiterungen der Hardware, fallen nicht unter Leistungen 
dieses Vertrages. Diese Programme werden neben den 
notwendigen Datenträgern und Dokumentationen dem Auftrag-
geber gesondert angeboten. 
 
* Installation der Programm-Updates: Der Auftragnehmer 
übernimmt das Einspielen bzw. Aufsetzen der neuen 
Programm-Updates auf das vertragsgegenständliche 
Computersystem. 
Diese Dienstleistung kann auch mittels Fernwartung 
durchgeführt werden. 

§ 4 Vertragsdauer 
Das Vertragsverhältnis, welches eine fachgerechte Installation 
des ordnungsgemäß erworbenen vertragsgegenständlichen 
Softwareprogrammes voraussetzt, beginnt mit Unterzeichnung 
des Vertrages und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
Dieser Vertrag kann unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten 
zum Ende eines Kalenderjahres von einem der Vertragspartner 
schriftlich gekündigt werden, frühestens jedoch nach Ablauf des 
36. Vertragsmonates. Wenn das vertragsgegenständliche Soft-
wareprogramm nachweislich außer Betrieb gestellt wird oder 
untergeht, kann das Vertragsverhältnis unter Berücksichtigung 
einer dreimonatigen Kündigungsfrist vorzeitig aufgelöst werden. 
In diesem Fall wird für die nicht konsumierte Leistung der 
aliquote Teil des Jahrespauschales auf ein vom Auftraggeber 
bekanntzugebendes österreichisches Bankkonto überwiesen. 

§ 5 Standort 
Der Standort der vertragsgegenständlichen Computersysteme 
ist vertraglich festgelegt. Bei einem eventuellen 
Standortwechsel der Computersysteme ist der Auftragnehmer 
berechtigt, den Pauschalkostensatz neu festzulegen oder den 
Vertrag vorzeitig aufzulösen. 

§ 6 Änderungswünsche 
Nachträgliche Änderungswünsche des Auftraggebers im 
Hinblick auf den Funktionsumfang, die Programmstruktur, die 
Bildschirmgestaltung oder sonstige Merkmale muss der 
Auftragnehmer nicht berücksichtigen, soweit sie eine 
Abweichung vom ursprünglichen Vertragsinhalt darstellen. 
Der Auftragnehmer kann aber gewünschte Änderungen gegen 
ein angemessenes zusätzliches Entgelt berücksichtigen. 

§ 7 Mitwirkungspflichten 
Der Auftraggeber ist im Rahmen des Zumutbaren zur 
angemessenen Mitwirkung bei der Programmherstellung 
verpflichtet. Die Mitwirkungspflicht umfasst insbesondere die 
Bereitstellung der für die Programmherstellung erforderlichen 
Informationen EDV-technischer- und projektorganisatorischer 
Art (Hardware- und Betriebssysteme, eingesetzte 
Standardsoftware, Organisationspläne) sowie gegebenenfalls 
der Hardware, auf der das Programm später eingesetzt werden 
soll. Während erforderlicher Testläufe und des Abnahmetests 
kann der Auftraggeber persönlich anwesend sein bzw. hierfür 
kompetente Mitarbeiter abstellen, die bevollmächtigt sind, über 
Mängel, Funktionserweiterungen, Funktionskürzungen sowie 
Änderungen der Programmstruktur zu urteilen und zu 
entscheiden. Der Auftraggeber stellt ferner gegebenenfalls 
erforderliche Testdaten zur Verfügung. 

§ 8 Gewährleistung 
Sowohl bei der Erstellung von Individualsoftware als auch bei 
der Überlassung von Standardsoftware bestimmt sich die 
Leistungspflicht des Auftragnehmers ausschließlich nach der 
Programmbeschreibung und/ oder dem Pflichtenheft. Der 
Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass nach dem 
derzeitigen Stand der Technik eine absolut fehlerfreie 
Programmerstellung nicht möglich ist. Sobald Fehler oder 
Unstimmigkeiten auftreten, ist der Auftraggeber verpflichtet, den 
Auftragnehmer unverzüglich darauf hinzuweisen. 
Der Vertragsgegenstand (Individualsoftware/Standardsoftware) 
gilt spätestens binnen einer Frist von 4 Wochen nach 
tatsächlicher Übergabe oder nach Unterzeichnung einer 
schriftlichen Übernahmebestätigung als abgenommen. 
Für eine wirksame Mängelrüge muss der in Erscheinung 
tretende Fehler schriftlich und nachvollziehbar gegenüber dem 
Auftragnehmer beschrieben werden. Ein zu behandelnder 
Fehler liegt vor, wenn das jeweils vertragsgegenständliche 
Softwareprogramm ein zu der entsprechenden Leistungsbe-
schreibung/Dokumentation in der jeweils letztgültigen Fassung 
abweichendes Verhalten aufweist und dieses vom Auftraggeber 
reproduzierbar ist. 
Die Gewährleistungspflicht des Auftragnehmers ist auf 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung beschränkt. Der 
Auftraggeber ist jedoch berechtigt, bei fehlgeschlagener 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung eine Herabsetzung der 
Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu 
verlangen. 
Erfüllungsort der Gewährleistung ist der Wohn- und 
Geschäftsort des Auftragnehmers. 
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Der Auftraggeber ist verpflichtet, die ihm erteilten Hinweise für 
die Benutzung des Vertragsgegenstandes strikt zu beachten. 
Für Mängel, die aus unsachgemäßer Benutzung des 
Vertragsgegenstandes zurückzuführen sind, wird keine Gewähr 
geleistet.  

§ 9 Haftung, Schadenersatzansprüche 
Verzugsschaden und Schadenersatz wegen Nichterfüllung 
kann der Auftraggeber nur verlangen, soweit dem 
Auftragnehmer Vorsatz oder krassgrobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt. 
Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Unmöglichkeit der 
Leistung kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. 
Schadenersatzansprüche entstehen auch hier nur im Fall von 
krassgrober Fahrlässigkeit oder Vorsatz durch den 
Auftragnehmer. Die Haftung ist auf die zweifache 
Auftragssumme begrenzt. 
Die Haftung für leichte sowie für grobe Fahrlässigkeit ist ausge-
schlossen. 
Der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht 
erzielten Ersparnissen, Zinsenverlusten und von Schäden aus 
Ansprüchen Dritter gegen den Auftragnehmer ist in jedem Fall 
ausgeschlossen. 
Sämtliche Schadenersatzansprüche verjähren in 12 Monaten. 
Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen 
Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger 
und Gefahr entsprechender Anfertigung von Sicherungskopien 
eingetreten wäre. 

§ 10 Urheberrecht und Nutzung 
Alle Urheberrechte an den vereinbarten Leistungen 
(Programme, Dokumentationen etc.) stehen dem Auftrag-
nehmer bzw. dessen Lizenzgebern zu. Der Auftraggeber erhält 
ausschließlich das Recht, die Software nach Bezahlung des 
vereinbarten Entgelts ausschließlich zu eigenen Zwecken, nur 
für die im Vertrag spezifizierte Hardware und im Ausmaß der 
erworbenen Anzahl der Lizenzen für die gleichzeitige Nutzung 
auf mehreren Arbeitsplätzen zu verwenden.  
Durch den gegenständlichen Vertrag wird lediglich eine 
Werknutzungsbewilligung erworben. Eine Verbreitung durch 
den Auftraggeber ist gemäß Urheberrechtsgesetz 
ausgeschlossen. Durch die Mitwirkung des Auftraggebers bei 
der Herstellung der Software werden keine Rechte über die im 
gegenständlichen Vertrag festgelegte Nutzung erworben. Jede 
Verletzung der Urheberrechte des Auftragnehmers zieht 
Schadenersatzansprüche nach sich, wobei in einem solchen 
Fall volle Genugtuung zu leisten ist. 
Sollte für die Herstellung der Interoperabilität der 
gegenständlichen Software die Offenlegung der Schnittstellen 
erforderlich sein, ist dies vom Auftragnehmer gegen Kostenver-
gütung beim Auftraggeber zu beantragen. Kommt der Auf-
tragnehmer dieser Forderung nicht nach und erfolgt eine 
Dekompilierung gemäß Urheberrechtsgesetz, sind die 
Ergebnisse ausschließlich zur Herstellung der Interoperabilität 
zu verwenden. Missbrauch hat Schadenersatz zur Folge. 

§ 11 Preise 
Die genannten Preise verstehen sich ab Erfüllungsort. Die 
Kosten von Programmträgern (z.B. Magnetbändern, 
Magnetplatten, Magnetbandkassetten usw.) sowie 
Dokumentationen und allfällige Vertragsgebühren werden 
gesondert in Rechnung gestellt. 
Für Dienstleistungen, die in den Geschäftsräumen des 
Auftragnehmers erbracht werden können, jedoch auf Wunsch 
des Auftraggebers ausnahmsweise bei diesem erbracht 
werden, trägt der Auftraggeber die Kosten für Fahrt, Aufenthalt 
und Wegzeit für die mit der Ausführung der Dienstleistung 
beauftragten Personen des Auftragnehmers. 
Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei nach Vertragsabschluß 
eintretenden Steigerungen von Lohn- und Materialkosten bzw. 
sonstigen Kosten und Abgaben entsprechend zu erhöhen und 
dem Auftraggeber ab dem auf die Erhöhung folgenden 
Monatsbeginn anzulasten. Die Erhöhungen gelten vom 
Auftraggeber von vornherein akzeptiert, wenn sie nicht mehr als 
10% jährlich betragen. 
Alle Gebühren und Steuern (insbesondere USt.) werden 
aufgrund der jeweils gültigen Gesetzeslage berechnet. Falls die 
Abgabenbehörden darüber hinaus nachträglich Steuern oder 
Abgaben vorschreiben, gehen diese zu Lasten des 
Auftraggebers. 

§ 12 Zahlung 
Vereinbarte Pauschalkostenbeträge sind vom Auftraggeber für 
das Kalenderjahr/Teiljahr im vorhinein zu bezahlen. 
Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen sind 8 Tage 
nach Fakturendatum ohne Abzug und spesenfrei fällig. 
Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine 
wesentliche Bedingung für die Durchführung der Lieferung bzw. 
Vertragserfüllung durch den Auftragnehmer. Die Nicht-
einhaltung der vereinbarten Zahlungen berechtigen den 
Auftragnehmer, die laufenden Arbeiten einzustellen und vom 
Vertrag zurückzutreten. Alle damit verbundenen Kosten sowie 
der Gewinnentgang sind vom Auftraggeber zu tragen.  
Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen im banküblichen 
Ausmaß verrechnet.  
Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht 
vollständiger Gesamtlieferung, Garantie- oder 
Gewährleistungsansprüche oder Bemängelungen zurück-
zuhalten. 

§ 13 Datenschutz, Geheimhaltung 
Der Auftragnehmer verpflichtet seine Mitarbeiter, die 
Bestimmungen gemäß §20 des Datenschutzgesetzes 
einzuhalten. 

 

§ 14 Loyalität 
Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegenseitigen 
Loyalität. Sie werden jede Abwerbung und Beschäftigung, auch 
über Dritte, von Mitarbeitern, die an der Realisierung der 
Aufträge gearbeitet haben, des anderen Vertragspartners 
während der Dauer des Vertrages und 12 Monate nach 
Beendigung des Vertrages unterlassen. Der dagegen 
verstoßende Vertragspartner ist verpflichtet, pauschalierten 
Schadenersatz in der Höhe eines Jahresgehaltes des Mitar-
beiters zu zahlen. 
 

§ 15 Referenzliste 
Der Auftragnehmer ist berechtigt Firmenname, Anschrift und 
Logo des Auftraggebers in seiner Referenzliste anzuführen und 
für Werbezwecke zu nutzen. 

 

§ 16 Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
sein oder unwirksam werden, so wird hierdurch der übrige 
Inhalt dieses Vertrages nicht berührt. Die Vertragspartner 
werden partnerschaftlich zusammenwirken, um eine Regelung 
zu finden, die den unwirksamen Bestimmungen möglichst nahe 
kommt. 
Die Nichteinhaltung wesentlicher Vertragsbestandteile 
berechtigt die Vertragspartner zur vorzeitigen fristlosen 
Auflösung des Vertrages. 
 

§ 17 Schlussbestimmungen 
Der Soweit nicht anders vereinbart, gilt ausschließlich 
österreichisches Recht, auch dann, wenn der Auftrag im 
Ausland durchgeführt wird. Für eventuelle Streitigkeiten gilt 
ausschließlich die örtliche Zuständigkeit des sachlich 
zuständigen Gerichtes für den Geschäftssitz des Auf-
tragnehmers als vereinbart. Für den Verkauf an Verbraucher im 
Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die 
vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das 
Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend andere Be-
stimmungen vorsieht. Die Nichteinhaltung wesentlicher 
Vertragsbestandteile berechtigt die Vertragspartner zur 
vorzeitigen fristlosen Auflösung des Vertrages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum                    Unterschrift des Auftraggebers 


